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Kindergarten ade – Schule juche! 
10 Vorschüler aus dem Michelauer Kindergarten verabschiedet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch die schönste Kindergartenzeit geht einmal zu 
Ende. So feierten am Donnerstag, den 20. Juli zehn 
Vorschulkinder ihren Abschied aus dem Kindergar-
ten Michelau.  
 
Den Anfang des Programms machte eine Abschluss-
Andacht in der Kirche. Gruppenleiterin Katja Man-
gold bereitete gemeinsam mit den Kindern und Er-
zieherinnen Lieder, Fürbitten und einen kleinen Vor-
trag vor. Mit viel Begeisterung baten die Vorschüler 
singend um Gottes Segen für die bevorstehende, 
aufregende Zeit der Einschulung. Rückblickend er-
kannten die Kinder, dass es in ihrer Kindergartenzeit 
nicht nur Sonnen- sondern auch Regentage gege-
ben hat. Als Mutmacher für kommende Regentage 
gab Katja Mangold den zukünftigen Schülern ein 
symbolisches Schirmchen mit dem Psalm „Gott ist 
dein Schutz und dein Schirm, bei ihm findest du 

Ruhe, er hält seine Hand über dich.“ mit auf den 
Weg. Herr Pfarrer Höfler segnete die Kinder und 
überreichte ihnen eine Kreuz-Kette, die sie ebenfalls 
daran erinnern soll, dass sie nie alleine sein werden 
an sonnigen wie an regnerischen Tagen. 
 
Anschließend begrüßte Kindergartenleiterin Ale-
xandra Bernstein alle Eltern und Lieblingsmenschen 
der Vorschüler im Garten des Kindergartens. Voller 
Ungeduld erwarteten die baldigen Erstklässler den 
sprichwörtlichen Rauswurf. Mit dem Spruch „1 – 2 – 
3 die Kindergartenzeit ist vorbei, 4 – 5 – 6 in die 
Schule kommst du jetzt!“ wurden die Kinder schließ-
lich von ihren Erzieherinnen schwungvoll aus dem 
Kindergarten „geworfen“.  
Als kostbaren Erinnerungsschatz bekamen die El-
tern der Kinder jeweils den Portfolio-Ordner mit der 
Dokumentation der Kindergartenzeit und die gesam-
melten Kunstwerke überreicht. 
 
Bei herrlichstem Wetter ließen alle Mitfeiernden den 
Nachmittag bei einem leckeren Fingerfood-Buffet 
ausklingen. Zuletzt nutzten die Eltern der Vorschüler 
noch die Gelegenheit, den Erzieherinnen großen 
Dank auszusprechen für das Herzblut, die viele Ge-
duld und die kreativen Ideen, mit denen sie die Kin-
der täglich auf’s neue begeistert haben. Als ständige 
Erinnerung an ihre Aufgabe als Helden des Alltags 
überreichten die Vorschüler-Eltern bedruckte Ta-
schen an alle Erzieherinnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen zukünftigen Erstklässlern wünschen wir eine 
erfolgreiche und fröhliche Schulzeit! 

  

09/2023                                   07. Oktober 2023 
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A M T L I C H E S  
 

Dorferneuerung Michelau 3 
 

Gemeinde Michelau i.Steigerwald, Landkreis 
Schweinfurt 
 

Neuwahl der ehrenamtlichen Vorstandsmit-
glieder und ihrer Stellvertreter (§ 21 Abs. 3 
des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG -, 
Art. 4 Abs. 3 Satz 1, 2 und 5 Abs. 4 Satz 1 des 
Gesetzes zur Ausführung des Flurbereini-
gungsgesetzes - AGFlurbG -) 
 

Bekanntmachung und Ladung 
 

Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Mi-
chelau 3 gehörenden Grundstücke und die ihnen 
gleichstehenden Erbbauberechtigten werden 
hiermit zur Teilnehmerversammlung geladen.  
 

Diese findet unter der Leitung des Amtes für 
Ländliche Entwicklung Unterfranken statt am: 
 

Donnerstag, 19.10.2023, um 19:00 Uhr 
Ort: Feuerwehrhaus in Hundelshausen, 

Michelauer Str. 4, 
97513 Michelau i. Steigerwald. 

 

Tagesordnung 

1. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes 
der Teilnehmergemeinschaft und des Wahlver-
fahrens 

2. Neuwahl ehrenamtlicher Vorstandsmitglie-
der und ihrer Stellvertreter 

3. Informationen zum Verfahrensstand 

4.  Allgemeine Aussprache 

 

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilneh-
mergemeinschaft. Er soll das volle Vertrauen der 
Teilnehmer am Verfahren besitzen. Wünschens-
wert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teil-
nehmer an der Neuwahl des Vorstandes beteili-
gen. 
 

Das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken 
hat die Zahl der zu wählenden Mitglieder des 
Vorstandes und deren Stellvertreter auf je 6 fest-
gesetzt. 
 

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevoll-
mächtigte kann somit als Mitglied und Stellver-
treter insgesamt 12 Personen wählen. Sie 

werden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt; 
eine Wiederwahl ist zulässig. 
 

Um eine angemessene Vertretung der einzelnen 
Ortschaften sicherzustellen, wurde durch das 
Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken für 
die gruppenmäßige Zusammensetzung des Vor-
standes bestimmt, dass im Verfahren  

je 2 Vorstandsmitglieder und Stellvertreter für 
die Ortschaft Michelau 

je 2 Vorstandsmitglieder und Stellvertreter für 
die Ortschaft Altmannsdorf/Neuhof 

je 2 Vorstandsmitglieder und Stellvertreter für 
die Ortschaft Hundelshausen 

zu wählen sind. 
 

Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teil-
nehmer sind die Eigentümer der zum Verfah-
rensgebiet gehörenden Grundstücke. Erbbau-
berechtigte stehen den Eigentümern gleich 
(§ 10 Nr. 1 FlurbG). Jeder Teilnehmer hat eine 
Stimme. Gemeinschaftliche Eigentümer gelten 
als ein Teilnehmer. Gemeinschaftliche Eigentü-
mer sind nur stimmberechtigt, wenn von allen 
abwesenden Miteigentümern eine schriftliche 
Vollmacht vorliegt. Wenn Ehepartner gemein-
schaftliches Eigentum haben, brauchen diese 
ebenfalls eine schriftliche Vollmacht des abwe-
senden Ehepartners. Einigen sich gemein-
schaftliche Eigentümer nicht über die Stimmab-
gabe, so müssen sie von der Wahl ausgeschlos-
sen werden. 
 

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zuläs-
sig. Bevollmächtigte haben in der Versammlung 
eine schriftliche Vollmacht vorzulegen. Zu be-
achten ist jedoch, dass nach § 21 Abs. 3 FlurbG 
im Wahltermin jeder Teilnehmer oder Bevoll-
mächtigte nur eine Stimme hat, auch wenn er 
mehrere Teilnehmer vertritt. Teilnehmer, die 
nicht selbst in der Wahlversammlung anwesend 
sein können, werden daher zweckmäßig eine 
Person bevollmächtigen, die nicht selbst als Teil-
nehmer stimmberechtigt ist. 
 

Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes 
und ihre Stellvertreter werden von den im Wahl-
termin anwesenden Teilnehmern oder Bevoll-
mächtigten gewählt. Gewählt sind diejenigen, 
die die meisten Stimmen erhalten. 
 

Würzburg, 21.08.2023, gez. Sonja Ludwig 
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Fälligkeit der Grundsteuer 
 
Am 15.11.2023 wird die 4. Rate Grundsteuer 
zur Zahlung fällig. 
 
Sofern ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt 
wurde, achten Sie bitte auf eine ausreichende 
Deckung Ihres Kontos. 
Sollte eine Rücklastschrift erfolgen werden 
anfallende Gebühren an den Schuldner wei-
tergegeben. 
 
Bitte nehmen Sie Überweisungen fristgerecht 
vor, damit keine unnötigen Mahngebühren und 
Säumniszuschläge entstehen. 
 
 
 

Fälligkeit der Wasser- 
und Abwassergebühren 

 
3. Rate Vorauszahlung 2023 

 
Am 02.11.2023 wird die 3. Rate VZ Wasser- u. 
Abwassergebühren zur Zahlung fällig. 
Sofern ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt 
wurde, bitte auf eine ausreichende Deckung Ih-
res Kontos achten. 
Sollte eine Rücklastschrift erfolgen werden 
anfallende Gebühren an den Schuldner wei-
tergegeben.  
 
Bitte nehmen Sie Überweisungen fristgerecht 
vor, damit keine unnötigen Mahngebühren und 
Säumniszuschläge entstehen.  
 

 
 
 

I N F O R M A T I O N E N  
 

Veräußerung des ehemaligen 
Rathauses in Michelau 

 
Die Gemeinde Michelau veräußert eine Teilflä-
che aus dem Grundstück Fl.-Nr. 21 Gemarkung 
Michelau zu ca. 1.000 m² gegen Höchstgebot. 
Bei dem Anwesen handelt es sich um das ehe-
malige Rathaus mit der Lagebezeichnung 
Balthasar-Neumann-Straße 7 in Michelau.  
Die Wohnfläche beträgt 840 m². Auf der Teilflä-
che befindet sich ebenfalls eine Scheune. 
Das Gebäude wurde 1987 in massiver Bauweise 
errichtet. Sanierungsmaßnahmen, insb. im Kel-
ler, müssen noch fertig gestellt werden. Dies ist 
beim Kaufpreis bereits berücksichtigt. Das Ge-
bäude wird mit einer Ölzentralheizung beheizt. 
Es ist voll unterkellert. Das Dachgeschoss ist 
ausgebaut und gedämmt. 
 
Der Mindestkaufpreis liegt bei 736.000, -- EUR.  
Sämtliche Kosten, Gebühren und Steuern, die 
im Zusammenhang mit dem Grunderwerb ent-
stehen, werden vom Erwerber zusätzlich zum 
Kaufpreis getragen, insbesondere Grunder-
werbsteuer, Notargebühren, etc. 
 
Bei der Vergabe berücksichtigt werden alle An-
gebote von Bewerbern, die zur Teilnahme am 
Bieterverfahren berechtigt sind. Diese müssen 
die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 
 

• Bieter können eine oder mehrere zum 

Zeitpunkt der Gebotsabgabe volljährige 

und geschäftsfähige Personen sein. 

• Juristische Personen sind nicht zur Ge-

botsabgabe berechtigt. 

• Eine Person darf –auch zusammen mit 

anderen Personen- nur ein Gebot abge-

ben. 

• Der/die Bieter müssen bei Zuteilung die 

Vertragspartner bzw. die Erwerber im 

Kaufvertrag sein. 

• Bei Ehegatten, eingetragenen Lebens-

partnerschaften und nichtehelichen Le-

bensgemeinschaften kann nur ein Gebot 

abgegeben werden. 

• Es wird vorausgesetzt, dass das auf dem 

Grundstück beabsichtigte Bauvorhaben 

ebenso wie der Grunderwerb von den 

Bietern bzw. Erwerbern finanziert werden 

kann. 

• Es können nur Angebote berücksichtigt 

werden, die innerhalb der festgelegten 

Frist bei der Verwaltungsgemeinschaft 

Gerolzhofen eingehen. 

 
Schriftliche Angebote senden Sie bitte in einem 
verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift 
„Angebot Rathaus Michelau“ mit Ihrem vollstän-
digen Namen und Ihrer Anschrift, sowie eine 
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kurze Vorstellung, bis zum 06.11.2023, 12.00 
Uhr, an folgende Adresse: Verwaltungsgemein-
schaft Gerolzhofen, Sachgebiet 11, Brunnen-
gasse 5, 97447 Gerolzhofen. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen die Gemeinde Mi-
chelau, Herr Bürgermeister Wolf, unter Tel.Nr. 
09382/3897 oder Mail: info@michleau.de zur 
Verfügung.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Angebote, die 
auf ein Höchstgebot ein pauschales Nachgebot 
enthalten, unzulässig sind. 
 
Nach Vergabe durch die Gemeinde Michelau 
muss der Bieter der Gemeinde innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen eine definitive Entschei-
dung mitteilen, ob die Fläche mit dem ehem. 
Rathaus gekauft wird. Die notarielle Beurkun-
dung erfolgt innerhalb von vier Wochen nach 
Vergabe. 
 
gez.  
Michael Wolf 
1. Bürgermeister 
 
 

 
 

Anmeldung für nicht gewerbliche 
Brennholzkunden am 

Forstbetrieb Ebrach startet  
 
In der Einschlagssaison 2023/24 bietet der 
Forstbetrieb Ebrach der Bayerischen Staatsfors-
ten wieder Brennholz für nicht gewerbliche Kun-
den aus dem regionalen Einzugsbereich des 
Forstbetriebes an. 
 
Grundsätzlich ist die Brennholznutzung Teil der 
nachhaltigen und naturnahen Bewirtschaftung 
des Staatswaldes und somit ein Beitrag zum Kli-
maschutz, denn ein Festmeter Buchenholz ent-
spricht rund 200 Liter Heizöl.  
 
Interessenten für Selbstwerbungslose oder Pol-
terholz können sich bis zum 11. November 
2023 nach Möglichkeit per E-Mail unter brenn-
holz-ebrach@baysf.de oder unter der Telefon-
Nummer 09553-9897-0 bzw. den Durchwahlen 
-13 oder -15 während der Geschäftszeiten am 
Forstbetrieb in Ebrach anmelden. Anmeldun-
gen, die zu einem späteren Zeitpunkt einge-
hen, können i.d.R. nicht mehr berücksichtigt 

werden. Eine Anmeldung über die Forstre-
viere ist nicht möglich. 
 
Der Verkauf von Brennholz ist begrenzt auf die 
nachhaltige Nutzungsmöglichkeit und Mengen-
nachfrage der vergangenen Jahre, sofern die 
Nachfrage die Liefermöglichkeiten übersteigt, 
werden Bestandskunden bevorzugt berücksich-
tigt. 
 
Der Verkauf von Polterholz erfolgt nur in haus-
haltsüblichen Mengen (max. 20 Ster / Kunde). 
Ein Qualifizierungsnachweis für den Umgang 
mit der Motorsäge (z.B. „Motorsägenschein“ 
bzw. eine entsprechende Berufsausbildung oder 
Berufserfahrung) muss, soweit Arbeiten mit der 
Motorsäge im Staatswald durchgeführt werden, 
nachgewiesen werden können. Die Verwen-
dung von biologisch abbaubaren Betriebs-
stoffen (Kettenhaftöl und Sonderkraftstoff) ist 
bei der Aufarbeitung im Wald verpflichtend. Für 
Selbstwerbungslose ist eine geeignete Maschi-
nenausstattung i.d.R. notwendig.  
 
Für das Einschlagsjahr 2023/2024 gelten fol-
gende Brennholzrahmenpreise (brutto): 
32,- € / Ster für Laubholz / Hartholz in Selbstwer-
bung  
18,- € / Ster für Nadelholz / Weichlaubholz in 
Selbstwerbung 
62,- € / Ster für Laubhartholz im Verkauf frei 
Waldstraße (entspricht ca. 89,- € /m³)  
 
 

 
 

Anmeldung für nicht gewerbliche 
Brennholzkunden bei der Gemeinde 

 
Für die Einschlagssaison 2023/2024 bietet die 
Gemeinde Michelau Brennholz für nicht gewerb-
liche Kunden an.  
 

Telefon: 09382 – 315775 
E-mail: bauhof@michelau.de 

 
Für den Verkauf von Brennholz an Privathaus-
halte gilt: - Verkauf in Haushaltsüblichen Men-
gen an Endverbraucher, maximal 7 Fm pro 
Haushalt - Verkauf nur für Eigenbedarf - Bei Sä-
gearbeiten im Wald, muss ein Qualifizierungs-
nachweis für den Umgang mit der Motorsäge 
nachgewiesen werden. 
 

mailto:info@michleau.de
mailto:brennholz-ebrach@baysf.de
mailto:brennholz-ebrach@baysf.de
mailto:bauhof@michelau.de
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Für das Einschlagsjahr 2023/2024 gelten fol-
gende Brennholzpreise (brutto): 

60,00 €/Fm Laubholz für Verkauf frei Waldstraße 
(Polterholz) 

30,00 €/Fm für Nadel und Weichlaubholz für Ver-
kauf frei Waldstraße (Polterholz) 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund 
Absterbender Nadel und Weichlaubhölzer 
ein gewisser Anteil von Nadel und Weich-
laubholz akzeptiert werden muss. 
 
 
 

 

Heckenwirtschaft "Am See" 
Hundelshausen 

 
Geöffnet vom 

Samstag, den 30.09. bis 
Sonntag, den 05.11.2023 

 
Auf Ihren Besuch freut sich 

Familie Markert 
 

 
 
 

Neuer Grundlagenvertrag zwischen 
Landkreis Schweinfurt 
und Kreisjugendring 

 
Besondere Unterstützung von Familien mit ge-
ringem Einkommen möglich  
 
Der Landkreis Schweinfurt und der Kreisjugen-
dring (KJR) haben einen neuen Grundlagenver-
trag. Der bisherige Grundlagenvertrag aus dem 
Oktober 2019 wurde überarbeitet und an aktu-
elle Bedarfe im Bereich der Jugendarbeit ange-
passt. Der Vertrag legt eine klare Aufgabenver-
teilung zwischen dem Landkreis und dem Kreis-
jugendring fest und regelt die finanzielle Förde-
rung durch den Landkreis.  
 
Der neue Grundlagenvertrag ist das Ergebnis 
der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen 
KJR und Amt für Jugend und Familie. Eine ge-
meinsame Evaluation ergab, dass die übertra-
genen Aufgaben in den zurückliegenden Jahren, 
trotz massiver Einschränkungen während der 
Corona-Pandemie, alle erfüllt wurden. Mit dem 

neuen Vertrag soll die Jugendarbeit nochmals 
verbessert werden.  
 
Neues Bezuschussungsmodell für mehrtä-
gige Freizeiten und Aktivitäten  
 
Neu ist etwa das „40:60“-Modell: Um auch Kin-
dern und Jugendlichen aus finanzschwächeren 
Familien eine Teilnahme an Freizeiten zu er-
möglichen, haben sich Verwaltung und Kreisju-
gendring auf ein neues Bezuschussungsmo-
dell für mehrtägige Freizeiten und Aktivitäten 
geeinigt. Das „40:60“-Modell bedeutet, dass nur 
noch 40 Prozent der Kosten von den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern bezahlt werden müs-
sen, die verbleibenden 60 Prozent werden aus 
Mitteln des Landkreises bezuschusst.  
 
Als Beispiel soll hier die Pfingstferienmaßnahme 
an der Ostsee genannt werden: Trotz Nutzung 
sämtlicher Einsparpotentiale bei Unterkunft und 
vor-Ort-Aktivitäten würde für diese Freizeit ein 
Teilnahmebeitrag von ca. 600 Euro pro Person 
fällig werden. Durch das „40:60“-Bezuschus-
sungsmodell verbleiben lediglich rund 240 Euro 
Teilnahmebeitrag.  
 
„Dadurch können wir auch Familien mit geringe-
rem Einkommen die Teilnahme ermöglichen“, 
sagt Landrat Florian Töpper, der gemeinsam 
mit Jugendamtsleiter Udo Schmitt und Oliver 
Pfister (Soziale Dienste) den Grundlagenvertrag 
mit dem Kreisjugendring auf den Weg gebracht 
hat. Für Tagesveranstaltungen beträgt der Zu-
schuss des Landkreises 40 Prozent, die Eigen-
beteiligung der Teilnehmenden liegt bei 60 Pro-
zent. Beschlossen wurde der neue Vertrag ein-
stimmig vom Jugendhilfeausschuss. Nun ha-
ben ihn Landrat Florian Töpper und KJR-Vor-
sitzender Christoph Simon offiziell unterzeich-
net.  
 
Im neuen Grundlagenvertrag wurden auch die 
Ergebnisse einer personellen Bedarfsanalyse im 
Auftrag des Bayerischen Jugendringes berück-
sichtigt, so dass eine Erweiterung der perso-
nellen Ausstattung des Kreisjugendringes ver-
traglich festgeschrieben wurde. Die Personal-
kosten werden vom Landkreis zu 100 Prozent 
übernommen. Insgesamt erhöht sich damit die 
Finanzierung durch den Landkreis um 53 Pro-
zent des bisherigen Haushaltsansatzes auf 
366.000 Euro. Unverbrauchte Mittel fließen nach 
dem Jahresabschluss wieder an den Landkreis 
zurück.  
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In der Evaluation sowie der bisherigen Zusam-
menarbeit hat sich bestätigt, dass der Kreisju-
gendring verantwortungsvoll mit den zur Ver-
fügung gestellten Mitteln umgeht. Landrat Töp-
per bekräftigte nochmal die Sinnhaftigkeit und 
Notwendigkeit der Budgeterhöhung und be-
dankte sich bei den Ausschussmitgliedern für 
den einstimmigen Beschluss: „Eine Investition in 
unsere Kinder und Jugendlichen im Landkreis ist 
immer eine Investition in unsere Zukunft.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Landrat Florian Töpper und KJR-Vorsit-
zender Christoph Simon (Mitte) unterzeichneten 
im Landratsamt den neuen Grundlagenvertrag 
zwischen KJR und dem Amt für Jugend und Fa-
milie. Links: Oliver Pfister (Jugendamt, Soziale 
Dienste), der den neuen Vertrag mit ausgearbei-
tet hat. 
 
 

 
 

Nächste Bürgersprechstunde 
am 19. Oktober 

 
Bürgerinnen und Bürger können sich ab sofort 
bis zum 13. Oktober für den Termin anmelden  
 
Die nächste Bürgersprechstunde von Landrat 
Florian Töpper findet am Donnerstag, 19. Ok-
tober 2023, von 9.30 bis 11.30 Uhr in seinem 
Dienstzimmer im 3. Stock im Landratsamt 
Schweinfurt, Schrammstraße 1, 97421 
Schweinfurt, statt.  
 
Um den Ablauf der Sprechstunde besser koor-
dinieren zu können, ist eine Anmeldung bis 
spätestens 13. Oktober 2023 erforderlich. Da-
bei sollte das zu besprechende Thema kurz an-
gegeben werden. Die Anmeldung ist möglich 

über das Vorzimmer des Landrats unter der Te-
lefonnummer 09721/55-601 oder auch online 
unter www.landkreis-schweinfurt.de/termin-bu-
ergersprechstunde.  
 
Die darauffolgende Bürgersprechstunde findet 
voraussichtlich am Dienstag, 28. November 
2023, von 9 bis 11 Uhr statt.  
Weitere Informationen zur Bürgersprechstunde 
finden Bürgerinnen und Bürger unter www.land-
kreis-schweinfurt.de/buergersprechstunde 
 
 

 
 

Dungeons & Dragons 
Rollenspiel-Workshop 

am 02.11.2023 
 
Dungeons and Dragons, ein bekanntes Pen & 
Paper Rollenspiel, erfreut sich seit Jahrzehnten 
großer Beliebtheit. 
 
In den Herbstferien veranstaltet der Kreisjugen-
dring für Jugendliche zwischen 12 und 16 Jah-
ren einen Workshop zu diesem Rollenspiel-
Klassiker. 
 
Ein erfahrener Spielleiter begleitet dich auf ei-
ner abenteuerlichen Reise. Tauche ein in die 
fantastische Welt von Drachen, Elfen und Orks. 
Deine Entscheidungen beeinflussen den Ver-
lauf der Geschichte! Erschaffe Charaktere, ge-
stalte Welten und finde kreative Lösungen für 
knifflige Probleme.  
 
Zusammen mit deinen Mitspieler:innen wirst du 
Hindernisse überwinden und Herausforderun-
gen meistern. Dungeons & Dragons bietet eine 
großartige Möglichkeit, Freundschaften zu 
knüpfen und Abenteuer zu erleben. 
 
Der Workshop findet von 12 – 18 Uhr in der 
Geschäftsstelle des Kreisjugendrings Schwein-
furt statt, Felix-Wankel-Str. 3, 97526 Sennfeld. 
 
Von 12 - 16 Jahren. Kosten: 10,00 €. Anmelde-
schluss ist der 15.10.2023. 
 
Weitere Informationen sowie Anmeldeformular 
unter www.kjr-sw.de.  
Rückfragen bitte an anne.oertel@kjr-sw.de.  
 
 
 

http://www.landkreis-schweinfurt.de/termin-buergersprechstunde
http://www.landkreis-schweinfurt.de/termin-buergersprechstunde
http://www.kjr-sw.de/
mailto:anne.oertel@kjr-sw.de
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T E R M I N E  U N D  V E R A N S T A L T U N G E N  
 

 

Veranstaltungsprogramm 
Steigerwald-Zentrum 

 
 

Sonntag, 8.10., 14-17 Uhr 
Wilde Wälder hautnah erleben –  

geführte Wanderung durch den Naturwald 
„Knetzberge-Böhlgrund“ 

 

Sonntag, 22.10., 14-17 Uhr 
Quitte – Heilkraft und Genuss  

Seminar für alle, die sich für die vielfältige An-
wendung heimischer Früchte interessieren  
 

Sonntag, 29.10., 10 Uhr und 14 Uhr 
Tag der offenen Waldwerkstatt – 
Kürbisgesichter Der Herbst ist da.  

 

MAHLZEIT FOR FUTURE  
Ab Mitte Oktober 2023  

 

Informationen und Anmeldung 
www.steigerwald-zentrum.de, 

telefonisch unter 09382 31998-0 oder 
per E-Mail an info@steigerwald-zentrum.de 

 

 

 

Nächste Gemeinderatssitzung 
 
 

Montag, 23.10.2023, 19:00 Uhr 
Rathaus/Sitzungssaal 

 

 

 

Altpapiersammlung 
 
 

Samstag, 28.10.2023 ab 08:00 Uhr 
 

in den Ortsteilen Michelau Prüßberg und Neu-
hausen. Das Altpapier wird abgeholt. 

Bitte stellen Sie das Altpapier am Straßenrand 
bereit. 

 

 

 

Redaktionsschluss Mitteilungsblatt 
 
 

Freitag, 27.10.2023 
 

 

 

Nächstes Mitteilungsblatt 
 
 

Samstag, 04.11.2023 
 

 

 

Kirchweih Michelau 
 
 

Freitag, 10.11. bis Montag, 13.11.2023 
Vollburghalle Michelau 

 

 

 

St. Martinsfeier mit dem Kindergarten 
 
 

Mittwoch, 15.11.2023 
Vollburghalle Michelau 

 

 

 

Kirchweih Altmannsdorf 
 
 

Samstag/Sonntag, 18./19.11.2023 
 

 
 

 

Jahreshauptversammlung 
Heimatkapelle Michelau 

 
 

Samstag, 18.11.2023 
 

 

 

Kirchweih Prüßberg 
 
 

Sonntag, 19.11.2023 
 

 

 

Weihnachtsfeier DJK Michelau 
 
 

Samstag, 25.11.2023 
Sportheim Prüßberg 

 

 

 

Kompostanlage und Wertstoffhof 
Gerolzhofen 

 
 

Öffnungszeiten 
Montag von 13:00 – 16:00 Uhr 
Freitag von 08:00 – 12:00 Uhr 

und 13:00 – 16:00 Uhr. 
Samstag von 8 Uhr – 12 Uhr 

 
Tel. (0 97 21) 38 85 44-56 
www.ihr-umweltpartner.de 

 

 

http://www.steigerwald-zentrum.de/
mailto:info@steigerwald-zentrum.de
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Aktuelle Informationen 
 
 

finden Sie auf unserer Homepage: www.michelau.de 
 

Mit dem Gemeinde Newsletter werden Sie immer zeitnah und aktuell informiert. 
Für den Newsletter melden Sie sich bitte auf der Homepage an. 

 

Bitte beachten Sie die Hinweise bei der Anmeldung zum Newsletter. 
Sie müssen immer mit Ihrer angegebenen E-Mail-Adresse bestätigen, damit 

Sie den Newsletter erhalten! 
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K I R C H E N G E M E I N D E  
K I R C H E  A M  Z A B E L S T E I N  
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Kath. Pfarramt Traustadt, 
Voit-von-Rieneck-Str. 1, 97499 Donnersdorf 
Telefon: (09528) 433 - Telefax: (09528) 950119 

Mail: pfarrei.traustadt@bistum-wuerzburg.de 
Internet: www.kirche-am-zabelstein.de 

Pfarrer Günter Höfler (V.i.S.d.P.): (09528) 433 
Mail: guenter.hoefler@bistum-wuerzburg.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D A N K E  
 

 

Unser 50. Hochzeitstag 
 

war ein ganz besonderes Fest für uns. 
 
Wir haben uns über die zahlreichen Wünsche 
und Geschenke sehr gefreut und werden die-
sen Tag noch lange in unseren Herzen tragen. 
 

Danke an unsere Familie, Herrn Pfarrer Höfler 
und den Kinderchor für den schönen Gottes-
dienst, an Freunde und Nachbarn, die Ge-
meinde und den Frauenbund. 
 
Renate und Manfred Jäger 
 

 

  

mailto:pfarrei.traustadt@bistum-wuerzburg.de
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Ä R Z T L I C H E R  B E R E I T S C H A F T S D I E N S T  
 
 

Allgemein-Ärzte 
 
Telefonisch ist der Ärztliche Bereitschaftsdienst kosten-
los unter der vorwahlfreien Bereitschaftsdienstnummer 
 

116 117 
 

zu erreichen. In lebensbedrohlichen Fällen wenden Sie 
sich an   112 
 
 

 
 

Bereitschaftspraxis 
am Krankenhaus St. Josef 

 
Ludwigstraße 1, 97421 Schweinfurt 
Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do.:   18:00-21:00 Uhr 
Mi., Fr.:     16:00-21:00 Uhr 
Sa., So., Feiertag: 09:00-21:00 Uhr 
 
 

 
 

Kinderärzte 
 
Bereitschaftspraxis 
am Leopoldina Krankenhaus 
Kinder- und Jugendärztliche Bereitschaftspraxis Main-
Rhön am Leopoldina Krankenhaus 
Gustav-Adolf-Straße 6-8, 97422 Schweinfurt 
 
Öffnungszeiten: 
Mi., Fr.:     16:00-19:30 Uhr 
Sa., So., Feiertag: 10:00-14:00 Uhr 
und      15:00-19:30 Uhr 
 
 

 
 

Zahnärztlicher Notdienst 
 

07.10.2023 und 08.10.2023 
Dr. Franz Schütz, 09382 / 31142 
Wilhelm-Behr-Str. 27, 97529 Sulzheim 
 
14.10.2023 und 15.10.2023 
Dr. med. dent. Waltraud Pfister 
Stefan Pfister, 09382 / 318411 
Grabenstr. 23, 97447 Gerolzhofen 

 
21.10.2023 und 22.10.2023 
Dr. med. dent. Verena Braun, 09383 / 902088 
Bahnhofstr. 8, 97357 Prichsenstadt 
 
28.10.2023 und 29.10.2023 
Andreas Balogh, 09383 / 396 
Wiesenstr. 17, 97355 Rüdenhausen 
 
 
 

01.11.2023 
Dr. Anton Müller, 09556 / 981090 
Weingartsstr. 21, 96160 Geiselwind 
 
04.11.2023 und 05.11.2023 
Dr. Manfred Greger, 09382 / 31131 
Bgm.-Weigand-Str. 10, 97447 Gerolzhofen 
 

oder https://www.notdienst-zahn.de 
 
 

 
 

Apothekennotdienst 
 

(Der Bereitschaftsdienst wechselt täglich um 8:00 Uhr) 
 
Sa. 07.10. Löwen-Apotheke Haßfurt 
So. 08.10. Linden-Apotheke Zeil 
Mo. 09.10. St. Florian-Apotheke Gerolzhofen 
Di. 10.10. Rats-Apotheke Zeil 
Mi. 11.10. Apotheke am Krankenhaus Haßfurt 
Do. 12.10. Fuchs-Apotheke Knetzgau 
Fr. 13.10. Apotheke Ebrach OHG Ebrach 
Sa. 14.10. Stadt-Apotheke Gerolzhofen 
So. 15.10. St. Christophorus-Apotheke Sand 
Mo. 16.10. Kronen-Apotheke Gerolzhofen 
Di. 17.10. Linden-Apotheke Zeil 
Mi. 18.10. Stadt-Apotheke Haßfurt 
Do. 19.10. Rats-Apotheke Zeil 
Fr. 20.10. St. Florian-Apotheke Gerolzhofen 
Sa. 21.10. Fuchs-Apotheke Knetzgau 
So. 22.10. Einhorn-Apotheke Haßfurt 
Mo. 23.10. Linden-Apotheke Grettstadt 
Di. 24.10. Apotheke Ebrach OHG Ebrach 
Mi. 25.10. Stadt-Apotheke Gerolzhofen 
Do. 26.10. Linden-Apotheke Zeil 
Fr. 27.10. Kronen-Apotheke Gerolzhofen 
Sa. 28.10. Rats-Apotheke Zeil 
So. 29.10. Apotheke am Krankenhaus Haßfurt 
Mo. 30.10. Fuchs-Apotheke Knetzgau 
Di. 31.10. St. Florian-Apotheke Gerolzhofen 
Mi. 01.11. Rosen-Apotheke Ebelsbach 
Do. 02.11. Apotheke im Einkaufspark Volkach 
Fr. 03.11. Löwen-Apotheke Haßfurt 
Sa. 04.11. Apotheke Ebrach OHG Ebrach 
So. 05.11. Stadt-Apotheke Gerolzhofen 
 
Diese Daten sind tagesaktuell und unterliegen einem 
ständigen Änderungsservice. 
 
Telefonischer Notdienstfinder: 
Kostenlos vom Festnetz: 0800 00 22833 
 
oder im Internet: 
www.lak-bayern.notdienst-portal.de 
 
 
 
 
 
  

https://www.notdienst-zahn.de/
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Michelauer Eigenheimer feierten ihr 
Familienfest 
 
Beim traditionellen Fest des Michelauer Eigenhei-
mervereins an der Vollburghalle war am Sonntag, 
09.07.2023, für kleine und große Gäste einiges ge-
boten. An einem der bis dahin heißesten Tag des 
Jahres, sind viele Mitglieder der Einladung gefolgt. 
Ihnen wurden leckere Speisen und Getränke an-
geboten. Beim inzwischen traditionellen Luftbal-
lon-Weitflugwettbewerb stiegen zahlreiche Ballons 
mit Adresskarten in die Höhe. Alle Karten, die zu-
rück nach Michelau geschickt werden, erhalten ei-
nen Preis. Bei Kaffee, hausgemachten Kuchen 
und Bratwürsten ließen die Gäste den Nachmittag 
ausklingen. Die Vorstandschaft freut sich schon 
auf das Familienfest 2024. 

Autor: Christine Winkler 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Michelau im Steigerwald 

 
kostenlos verteilt an alle Haushalte 

Herausgeber: 
Gemeinde Michelau im Steigerwald 

Verantwortlich für Satz und Druck, Sonja Pfriem 
 

V.i.S.d.P. Michael  Wolf ,1. Bürgermeister 
 

 
Erreichbarkeiten 

 

VG Gerolzhofen www.vg-gerolzhofen.de 

Homepage Michelau www.michelau.de 

1. Bürgermeister 0151/22006759 

Rathaus 09382/316751 

E-Mail info@michelau.de 

Bauhof 09382/315775 

Bauhofleiter 0151/21543705 

 


